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Steueränderungsgesetz 2025

Nach Redaktionsschluss für die 85. Grüneberg-Auflage ist das Steueränderungsgesetz 2025 vom
22.12.2025 im BGBl. I Nr. 363 verkündet worden. Gemäß Art. 7 dieses Gesetzes wurde in § 31a Abs. 1 Satz 1
und § 31b Abs. 1 Satz 1 BGB jeweils die Angabe „840 Euro“ durch die Angabe „3 300 Euro“ ersetzt. Die
Änderung ist gemäß Art. 12 Abs. 2 des Gesetzes am 1.1.2026 in Kraft getreten. Die Anhebung der Vergütungs-
grenze für Haftungsbeschränkungen und Freistellungsansprüche nach den §§ 31a, 31b BGB für Organmitglieder
von Vereinen, besondere Vertreter sowie für Vereinsmitglieder orientiert sich nunmehr an dem sog. Übungs-
leiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 Satz 1 EStG (vgl. BT-Drs. 21/1974 S. 39).
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